




Die Gesamtfassade des Gebäudes ist hinsichtlich Material, 
Struktur und Farbe als Einheit zu betrachten.

Prägende Fassadenelemente wie Gesimse, Gewände o. ä. sind 
sichtbar zu erhalten.

Grundsätzlich sollte eine Innendämmung gegenüber einer 
Außendämmung bevorzugt werden.

Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden 
Materialien, Glas oder Kunststoff. 

Sofern eine Verkleidung der Fassade mit Holz erfolgt, sollte 
diese als senkrechte Lattung ausgeführt werden.

Fassadenanstriche müssen mit gedeckten, altorttypischen 
Farbtönen erfolgen (s. nachfolgende Farbpalette). Die 
Farbgebung ist vorab mit dem sanierungsbeauftragten Büro 
und der Gemeinde abzustimmen.

An der zur Straße orientierten Fassadenseite muss der Anteil 
der Wandfläche gegenüber der Fensterfläche überwiegen.

Fenster sind in möglichst einheitlichen Formaten, stets in klar 
erkennbarem stehenden Format (höher als breit) auszuführen. 
Werden lediglich Fenster ausgetauscht, genießen liegende 
Wandöffnungen Bestandsschutz und dürfen erhalten bleiben. 
Sie sind dann mindestens zweiflügelig auszubilden.

Neue liegende Wandöffnungen sind lediglich an 
straßenabgewandten Fassadenseiten im Erdgeschoss 
zulässig. 

Liegenden Wandöffnungen sollten mittels Sprossen so zu 
untergliedern, dass gleichmäßige, stehende Felder entstehen. 

Übereckfenster sind nicht zulässig.

Fenster ab einem lichten Öffnungsmaß von 1,00 m sollten 
zweiflügelig gegliedert werden.
Sprossen sollten entweder glasteilend oder als Wiener 
Sprossen ausgeführt werden.

Türen und Fenster sollten in Holz ausgeführt werden.

Fenster, Fensterrahmen und Türen sollten in erdig-bunten und 
hellen Farben gestaltet werden. Sofern ein Grauton verwendet 
wird, sollte ein warmer Grauton gewählt werden, nicht dunkler 
als RAL 7044 (siehe Farbpalette). Holzfenster und -türen 
können zudem auch naturbelassen sein.

Rollladenkästen müssen so eingebracht werden, dass diese 
nicht über die äußere Putzfläche der Fassade hinausragen. 
Die Farbgebung der Rollladenkästen, Rollläden und Jalousien 
ist vorab mit dem beauftragten Sanierungsbüro abzustimmen.

Rollladen- und Jalousiekästen sollten so eingebaut werden, 
dass die ursprüngliche Fensterproportion beibehalten wird 
und sie nicht über den Fensterrahmen in die Verglasung 
hineinragen. 
Rollladen- und Jalousiekästen sollten überputzt werden.

Fassade

Fenster
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Historische Hoftoranlagen sind zu erhalten.

Hoftore sind als zweiflügelige Drehtore auszubilden.

Hoftore sind als Holztore, als Stahlrahmentore mit vertikaler 
Holzlattung oder als pulverbeschichtete, handwerklich 
gefertigte Metalltore mit vertikalen Gliederungselementen 
auszuführen.

Garagentore sollten als Dreh- oder Schwingtore gestaltet 
werden, alternativ als Seitensektionaltor. Garagentore sollten 
mit einer vertikalen Holzlattung ausgestaltet werden.

Befestigte Flächen Empfohlen wird die Verwendung eines Natursteinpflaster oder 
eines Betonpflasters, das dem Natursteinpflaster in der 
Oberfläche, der Erscheinung, der Farbigkeit und der 
Fugengestalt ähnlich ist (Betonsteinpflaster mit 
Natursteinvorsatz). Alternativ ist auch die Ausbildung einer 
wassergebundenen Decke möglich.

Hofbereiche sollten durch Mauern, Tore oder Zäune vom 
öffentlichen Straßenraum abgetrennt werden. Mauern sollten 
in Naturstein (unverputzt), Beton oder als verputztes 
Mauerwerk ausgeführt werden. Betonmauern sollten 
handwerklich bearbeitet werden (z.B. Stampfbeton, 
scharrierter Beton, …).

Stabmattenzäune sind nicht zulässig. Abgrenzungen durch Zäune sollten in leichter Form mit 
senkrechten Latten/Stäben in Holz oder pulverbeschichtetem 
Stahl ausgebildet werden. 

Einfriedungen

Das Hof- und 
Garagentor

Freiflächengestaltung
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